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In einer Zeıt 1n der 1n durchaus gezielter Weiıse und 1n immer Wiederz neuen Varia-
tionen eın „Unbehagen“ ber die innerpolitische Sıtuation 1ın der Bundesrepublik
festgestellt wird, in der arl Amery die Verflechtung des „Milieu-Katholizismus“
MLt den politisch 1n unserem Staat herrschenden Mächten angeprangert und einrich
Böll seiınen Clown auf der Treppe des Bonner Bahnhofs sıngen aßt „Der ArTIMe

Papst Johannes Ort icht die CDU,; 1St nıcht Müllers Esel, 111 nıcht Müllers\
Ku entbehrt das Thema „Katholische Kirche und Demokratie“ gewifß ıcht
einer hohen Aktualität. Der sozi1aldemokratische Bundestagsabgeordnete Willı
Kreiterling hat an aufgegriffen un: 1n bemerkenswerten Ausführungen behandelt!.
eın Buch soll „ein Beıitrag Verstehen un Verständigung“ sein. Es sol] helfen,
das „historische Spannungsverhältnis un: systematische Mißverständnis“ (11) der
Beziehung Von Katholischer Kiırche un demokratischem Staat ZUu beheben, eın
Spannungsverhältnis, vVvVon dem der Vertfasser behauptet, daß e€ »”  1S heute besteht,
eine Tatsache, die politisches Leben schwer belastet“ (1 Der Grund dieser
Spannung lıege darın, „daß sıch die Kırche prinzıpiell och icht losgesagt hat VO  3

dem Sozialmodell der Zuordnung VO  z} Kirche und Staat kirchenrechtlich aus-

gedrückt: VO  - sacerdotium und iımper1um das die mittelalterliche Christenheit
verwirklichte un dessen Grundlage die relig1öse Einheit 1mM katholischen Glauben
war  c (11) Zuletzt geht A der Schrif aber auch darum, die Beziehung 7zwischen
Katholischer Kirche und Sozialdemokratie klären. Es spl] deutlich werden, daß
der katholische Christ ıcht VO  w} seinem Glauben her daran gehindert 1St, heute
eın Sozialıst freiheitlicher Prägung se1n. „Kirche und kirchenrechtliches Lehramt
sınd nıcht mehr 1mM Spiel, wenn 0S eine Auseinandersetzung ean Sozial-
emokratie und Katholiken geht“ (79) „Dıie Fragen, die sıch heute zwischenä Ka-
tholiken und Sozialdemokratie ergeben, (berühren) den Zzentralen Bereıch des lau-
ens ıcht mehr“ (80) Und se1 heute die Stunde gekommen, „den westdeutschen
Katholizismus Aaus seiner politischen Versklavung (ZU) lösen un dessen ‚linke
Kriäfte‘ politisch wıeder aktionsfähig (zu) machen“ (06).
Die Thesen Krfreiterlings.

Wıe WIr: 1U das behauptete „systematische Mißverständnis“ 7zwıschen Katho-
lıscher Kırche und Demokratie nach der Meıinung Kreiterlings aufgelöst? Seine
entscheidénde These 1St dıese: Der Staat 1St grundsätzlich eine weltliche Wirklich-

KREITERLING, : katbolisdn Kirche un Demokratie,  { Europäische Verlagsanstalt (1960)
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Kirche und Demokratie

eıt Er hat als solcher keine ıhm innerlich eignende Beziehung ZUE eli-
Dıie Weltrlichkeit desg1011 Er 1ST vielmehr Von SC1NECIN Wesen her relig1ös neutral

Staates 1ST Cc1ine zentrale christliche Wahrheit Die Vollkommenheıt des Staates
ann nıcht mehr darin bestehen da{f als Staat Gott verehrt un die
Religion Zu Staatszweck macht Er hat keine Herrschaftsgewalt ber den
Bereıich der Gottesirage, der Religion (34) Damıt 1STE aber gegeben, „dafß Z W1-

schen der geistlichen und der weltlichen Machrt scheiden 1St Damıt 1ST 228
zıpıell die Religion Aaus der Dominatıon des Politischen entlassen, ebenso WI1C die
Politik VO  } der Priesterherrschaft befreit 1SE (34) Mıt großer Entschiedenheit
werden die relıg1öse un die politische I)ımension unterschieden Da das hr1ı-
tentum anderen Ordnung angehört als der Staat hat esS keine Antwor-
ten auf die Fragen der irdischen Politik“ (35) Dıe Möglichkeit POSIUVEN
Verhältnisses der Kirche ZU demokratischen Staat se1l damıt gegeben, eben weil

Grundlage demokratisch-politischer Überzeugung die Weltlichkeit des Staa-
tes  I (32) se1l Dıe christliche Wahrheıt verlange VO  3 jedem Christen eiINE entschlossene
Ablehnung jeden Klerikalısmus un La1zısmus“ (38) Hıer werden laikal“
un laıziıstisch“ unterschieden La1zısmus kämpferischen AaNt1-

christlichen un antikirchlichen Geist der wahrhaft demokratischen Staat
nıcht CISNCN dürte

Eıne ernste Schwierigkeit bereıitet dem ert. die Einordnung christlichen
Soziallehre i Grundauffassung VON der Beziehung VOonNn Religion und Staat.
Die tatsächlichen kirchenlehramtlichen Aussagen ber die soz1ale Ordnung sche1-
nen der vorgelegten Auffassung widersprechen Kreiterling versucht L1LU  a durch
die Unterscheidung VO  3 Staat un Gesellschaft die angedeutete Schwierigkeit
lösen. Es gilt: „Der Staat ı1ST nıcht die Gesellschaft, aber die Gesellschaft ı1ST nıcht
außerhalb des Staates: Der Staat 1ST die politische Ordnung der Gesellschaft, un
eın Bereich der Gesellschaft steht außerhalb der politischen Ordnung“ (45) So
WEeILL gul Wenn 1aber die Sache sıch verhält annn scheint die qQhristliche Cze-
sellschaftslehre Raum der Gesellschaft sehr ohl die Sphäre des Staates be-
rühren. Deshalb ı1ST der erf CZWUNSCH, noch Schrıitt eiter gehen. Er
unterscheidet Staat un Regierung Der Staat 1STt ıcht die Regierung. Dıie

Regierung 1ST 1Ur ein eıl der Funktionen des Staates“ (45) Und eben diese IST

nıcht der Adressat kirchlichen Lehrverkündigung Sie annn 6S wen1gstens
demokratischen GemeiLinwesen nıcht sein Dıie kirchliche Soziallehre spricht

1Ur die Gesellschaft un bezieht sıch auf diese „Wenn dıe katholische Sozial-
lehre GE Angelegenheit der Gesellschaft 1STU, annn annn es iıcht Aufgabe der Ka-
tholiken SC1NMN, C1E Angelegenheit des Staates ARN ıhr machen un! MI Hılfe der

Regierung das Wirksamwerden VO  « anderen soz1alen Theoriıen unterdrücken.
Eıne ‚politische Verwirklichung der katholischen Soziallehre‘ annn N also

iInn ar ıcht geben“ (46) Wohl habe der weltliche Staat die Aufgabe,
den durch die Verfassung garantıerten Raum der bürgerlichen Freiheit hüten.
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Somit könne CiNeE;'r‘1e BA N Soziallehre gesellschaftlich urchaus wirksam werden.
ber Gr bleibe dabei „DerStaat, der sıch bescheidet, er selbst, das heißtpolitisch

SC1IN, erlaubt 6S auch der Kirche, SANZ SI© selbst SCIMN, das heißt geistlich“ (57)
Damiıt SC1 aber keine TrennungVOoO  e} Kırche und Staat ı falschen Sınne gCc-
ordert sondern die Idee der Zuordnung on Staat un Kirche se1l durch diese
Unterscheidung keineswegs aufgegeben, sondern SCWINNC 1Ur Klarheit. Diese
Zuordnung komm(e) gerade dadurch Zu Ausdruck, daflß der Staat darauftf
verzichtet, relig1ös SC1IN, zugleich aber der relig1ösen Überzeugung Schutz SC-
währt“ (373

Welche Folgerungen zieht der ert Aaus seiner 1er dargestellten Auffassung
der Beziehung VO  3 Staat Gesellschaft un Kırche? Wegen der grundsätzlichen
Inkommensurabilität VO  3 Religion un Politik WIr! die sachliche Unangemessen-
eıit der Etablierung VO  3 christlichen Parteıen behauptet. Allein aus hıstorischen
Gründen ließen sıch solche rechtfertigen. Doch sotfort WIrFr:! einschränkend AZu
bemerkt: S komm(e) allerdings darauf A erkennen, daß die christlich emo-
kratischen Parteien der Geschichte neuzeıitlicher Staatsentwicklung keine ıdeale
polıtische orm ZUr Verwirklichung der Demokratie SIn sondern bestenfalls ein

Notbehelf Ihre trügerische Grundlage hat diese Parteıien e seltsam zwielichtige
Rolle spielen lassen“ (62) Eıne solche könne die SPD nach ıhrem Godesberger
Programm iıcht spielen. Denn iıhr Verhältnis Religion un: Kırche entspräche
Sanz un Sar dem, WAas der ert als katholisches Verständnis des Bezuges von

Religion und Politik dargelegt habe
Zusammenfassend äßt sıch demnach die Auffassung Kreiterlings formulie-

CN (Erstens) Es ann der aus christlichen Gründen geforderten reinen

Weltlichkeit des Staates, der als solcher den christlichen Bereich DOSIULV be-
rührt keinen grundsätzlıchen Konflikt 7zwischen Staat und Kırche geben. (Zweı-
tens) Die christliche Sozjallehre bezieht sıch direkt NUuUr auf die Gesellschaft 1e
als solche VO Staat formal unterscheiden 1IST. Wenn diese Status

weltanschaulichen Pluralismus eXistiert und überdies demokratisch vertaßt
iIST ann der Adressat kırchlich verbindlicher Lehrverkündigung auch Bereich
der Soziallehre iıcht die Regierung SC1NH.: Diese hat vielmehr auch und wesentlich
die Funktion allen Gliedern der Gesellschaft und auch ihren intermedıären Gebil-
den den verfassungsmäßßig geforderten Raum der Freiheit garantıeren. (Drıit-
tens) Christliche Parteıen sind der reinen Weltlichkeit VO  =; Staat und Polıi-
tık grundsätzlich überwinden.

z .. Kritiısche Bemerkungen
Das Buch VO  3 Kreiterling versteht sıch als „Beitrag Verstehen und erstan-

digung“ Es tührt diesen Untertitel 111 uns scheinen, mMiIt Recht Nıcht NUur die
orm seiner Darlegung 1STt vornehm LLUXr Sanz selten, W1C AA Kapitel: „Die
christlich-demokratischen Parteıen der bei Protesten vermeıntliche kleri-
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kalistische Übergriffe - stellt sicheın polemischer on « Auch ı r Sa St
ıhm ı icht WCNISEN Punkten ZUZWır denken eLIwa2 Ausfüh-

ber die hıistorischen Aspekte der Spannung von Katholischer Kırche und
Demokratie?, die zumal ı Jahrhundert gewandelte Beziehung Von Kırche
und Staat, seın Urteil ber Klerikalismus un La1zısmus. „Der Klerikalismus
versucht die weltanschauliche Oftenheit des demokratischen Staates dadurch
zerstoren, das die Vorzugsstellung estimmten Religion der Gesellschaft
MI1 politischen Miıtteln erkämpft Der Laızısmus macht Aaus der weltanschaulichen
Neutralıtät des demokratischen Staates e1in politisches Kampfmittel Zzur Zerstö-
rung der Religion i der Gesellschaft. Beıide zerstoren miıt der bürgerlichen un!
relig1ösen Freiheit die Grundlage des demokratischen Staates“ (38) (Dazu WIr:
INan allerdings bemerken INUSSCH, dafß Cc$S AB für die Katholische Kıirche geschicht-
lich gerechtfertigte Ansprüche o1ibt INnNan denke eLtw2 das Faktum der Säiku-
larısatıon (1 803) die durchaus polıtisch verteidigen sınd Das hat IMI Kleri-
kalısmus nıchts tun.) Wır denken auch Forderung, daß die Regierung

weltanschaulich dıfterenzierten GemeiLmwesens icht regierungsamtlich eine

Meınung vorschreiben und MIiIt staatlichen Zwangsmittel durchsetzen darf Und
doch INusSssen WILr allen entscheidenden Punkten kritische Anmerkungen machen.
Wır SIupPICren S1C, entsprechend der oben genannten Zusammenfassung, re1
Themen: (Erstens): iInn un:! Grenze der Weltlichkeit des Staates. (Zweıitens):
Christliche Soziallehre un pluralistische Gesellschaft, (Drıittens): Wesen und
Funktion christlicher Parteien.

Dıe VWeltlichkeit des Staates
Dıie theologischen Auseinandersetzungen ber die Beziehungen VOoON Kıiırche und

Staat haben eine lange und verwickelte Geschichte®. TYSt allmählich wurde die
richtig verstehende Profanität des Staates 1 reflexer Ausdrücklichkeit Von der
Kırche erkannt un lehramtlich verkündigt In entscheidenden 1Inn 1STt die-
ser Prozeß dem Pontifikat €eOS 111 se1in Ende gekommen. Dıie Enzy-
klıka Immortale Dei (1885) lehrt So hat also Gott die Sorge für das Men-
schengeschlecht Z WEe1 Gewalten zugeteıilt der irchlichen un der staatlichen. Der

obliegt die Sorge für die göttlichen Belange, der andern für die menschlichen.
Jede 1ST ıhrer Art die höchste: Jede hat bestimmte Grenzen, innerhalb derer S1E

sıch bewegt,Grenzen, die siıch Aaus dem Wesenun dem nächsten Z weck jederder Sn
beiden Gewalten ergeben. Es zieht S1' gleichsam Cein Kreıs S1C, innerhalb
dessen die Tätıgkeit jeden sıch selbständig entfaltet c Hıer werden sowohl
die Gottbezogenheit WI1IC die eigenständige Funktionsverschiedenheit iırchlicher

Vgl Geistige Kämpfe ı3 modernen Frankreich, Kempten 1922:;: Die politischen und
sozialen Ideen des französischen Katholizismus“ -Glad!  DAa! (1929); Revolution un Kirche,
Freiburg (1959): Ultramontanismus un Demokratie, München (1963) x20 Jahrhunderte Kirche UN Staat, Essen (1962)

4 Zitiert nach MARMY ISgX Mensch un Gesellschafl christlicher Schau, Freiburg ı Schw. (1945)
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und staatlicher Gewalt klar gelehrt, also eiNe Unterschiedenheit ursprünglicher,
weıl auf Gott zurückgehender Einheit der beiden Bereiche.

Der Staat gehört ach katholischer Lehre wesentlich ZUTE Schöpfungsordnung,
1ST demnach dauernd.VO Schöpferwillen (sottes abhängıg und untersteht ıJENCIM,
VO  ; allen Menschen grundsätzlich MItTt dem Lichte der Vernunft hinreichend Cr-

kennbaren Gesetz, das der Schöpfer seiner Schöpfung eingestiftet hat Der Staat
1ST also keineswegs e1in chlechthin utonomes Gebilde: 1STt und bleibt Gottes.
Staat als Schöpfungsordnung 1SEt zudem ein Moment der umgreifenden über-
natürlichen Heilsordnung 111 Christus: Als solcher 1ST VO  ; seinem tatsächlichen
Ursprung her auf Christus hın und hat AAl christologische Struktur® Diese 1SE

natürlıch HUT Hinhören aut (sottes Oftenbarung Christus erkennbar. Der
katholische Christ ann demnach die Weltrlichkeit des Staates nıcht verstehen,
daß Schöpfungscharakter un konkrete christologische Gestalt geleugnet
wird. Er annn ıcht einmal davon absehen, W 4S ıcht besagt, da{ß konkre-
ten geschichtlichen Situation C1nNn solches ungläubiges Absehen ıcht toleriert werden
kannn un MUu Keineswegs und VO  3 keiner nstanz kannn C1MN gläubiges Verständ-
1115 der polıtischen Ordnung erzwungen werden. Wenn ach Gottes Wıllen der
Staat den enannten doppelten relig1ösen ezug hat; annn ein konkretes Wesen
durch dıe Sünde doch radıikal pervertiert werden Wıe sehr, hat gerade unseIe Ge-

ertahren IMNUSsSeN. Auf diese dunkle Möglichkeit un Wirklichkeit 1SE die
Kirche ıhrem Lehr- un Hırtenamt bezogen Ihre Lehrworte un: hirtenamtliche
Weıisungen beziehen S1' auf bestimmte Grundsätze, die für Staat und Gesellschaft
bedeutsam sind S1e artikulieren naturrechtliche Grenzen, derer die schwere

Unordnung beginnt. S1ıe markıeren aber gerade auch den Raum der sittlichen
Freiheıit des einzelnen, SC11NC5S5 politischen Ermessens, SCINCI Abwägung auch der

politisch relevanten Güter:;: das alles 1ı Gewı1ssensverantwortung VOL GOtt: 7Zu
dieser Sache bemerkt arl Rahner csechr erhellend: »”  1e6 Kıirche ann &x NEgALLV
auch C116 konkrete Wirklichkeit als die sittlichen Prinzıplen verstoßend CI -

klären:;: S1C ann aber nıcht grundsätzlıch die DOS1ULV gesollte Wirklichkeit 1 ıhrer

eindeutiıgen Konkretheit AaUus diesen Prinzıpien ableiten. Andere Mächte freier Ent-

scheidung siınd darum auch dort, S1Ee der Kırche gehorsam sind, keine bloßen
Befehlsempfänger, sondern 1ı CISCNCHN geschichtlichen un sittlichen
Verantwortung handelnde Subjekte, die der Kırche echt dialogisch gegenüber-
stehen. Gewiß ı1ST der Staat auf seINCLr Ebene VCIaAN, a4s nıcht heißt nıcht
gebunden Gottes (Gesetz. Gewiß annn echt sıch jedes klerikalistische
Regiment verbıitten und jeden Integralismus 1abwehren. ber auch der Staat,; DC-

Hoheitsträger, können möglicher Adressat kirchlichen Wortes

‚ dieLexikon für Theologie und Kirche?, Ö I, 1301: „Diese (heilsgeschichtliche) Sıtuation
assend und unentrinnbar dem freien Handeln des Menschen vorgegeben 1ST und dieses bestimmt, esteht iıcht NUuULr

den Gedanken und Absichten Gottes, sondern 1ST C1INC realontologische Bestimmung des Menschen (im Voraus seiner

Staatslexikon®, Isubjektiven Rechtfertigung) selbst“ Rahner)
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F< Kirche und Démékratig '
Nse1n. Die Kirche darf jedoch keineswegs auf das ıhr VO  —$ Gott änvert‘raute‘ Amt

verzichten, ihre Autorıität 1n allem, Was auf das Sıttengesetz Bezug hat, geltend
machen?.
iılt das nun auch och für den demokratisch verfaßten Staat? An wen richtet

die Kirche in einem solchen Fall iıhr mahnendes un weisunggebendes Wort? An
alle, die oder Träger staatlıcher Hoheit sind, jeden Bürger also, sofern
nıcht 1Ur „Untertan“ 1st das 1st immer auch sondern auch „Obrigkeit“.
Selbstverständlich hat die Kırche das Recht, eine demokratische Regierung 1mM
engeren Sınn des Wortes anzusprechen. Papst Johannes richtete se1in
Rundschreiben: „Pacem 1n terris“, ausdrücklich „ amn alle Menschen Willens“.
Der Atz Kreiterlings: DE das Christentum aber einer anderen Ordnung angehört
als der StAdt hat es keine Antworten auf die Fragen der iırdischen Politik“ (35
gilt icht hne wichtige Unterscheidungen. Er gilt 1908058 innerhalb des von der
Kırche verkündigten und verteidigten naturrechtlich vorgegebenen Rahmens. Doch
auch dieser ann bekanntlich eın Politicum erstier Ordnung se1nN. Dıies mu{fte Z  —-
nächst kritisch den Ausführungen Kreiterlings bemerkt werden.

Christlıche Soziallehre und pluralistische Gesellschaft
Um se1ne These von der Unbezogenheit der Kıiırche auf die eigentlich staatliche

Sphäre angesichts der Tatsache einer mMI1t kırchlicher Autorität verkündigten Ge-
sellschaftslehre durchzuhalten, mu{fß Kreiterling behaupten, diese beziehe sıch ıcht
auf den Staat, sondern allein auf die Gesellschaft. Diese wiırd WI1r haben N ben
dargestellt streng VO: Staate unterschieden. Mıt Recht wiırd aber für die Gesell-
schaft eın total staatsfreier Raum abgelehnt. Es handelt sich j1er nıicht einen
Liberalısmus alter Proveniıienz.

Wıiıe 1U  $ 1St das Verhältnis von Staat un Gesellschaft näherhin Z bestimmen?
Erst VO einem genaueren Verständnis der Unterschiedenheit un Einheit von
Gesellscha f} un: Staat können WIr den 2tZ Kreiterlings: „Eıne ‚politische Ver-

wirklichung der katholischen Soziallehre‘ annn CS also 1m ınn gar nıcht
geben“ (46); kritisch klären. In seınem Buch „Über die Herrschaft der Fürsten“,
Sagt der oroße Lehrer des Abendlandes, "LThomas VO  3 Aquın, CS se1 9  16 natürliche
Bestimmung des Menschen ein gesellschaftliches un politisches Wesen se1in“8,
Es wırd also eine Unterscheidung 7wischen dem Gesellschaftlichen un Politischen
gemacht. Der Grund datür liegt in der Natur des Menschen, der gleichursprüng-
ich un oleichwesentlich Anzelner un gesellschaftsbezogen ISt. Er ebt se1n immer
indıviduelles Leben mit Naturnotwendigkeıt in Gesellung. Einzelhaftigkeit und

„EsS yibt aber auch eine1US AI Rundfunkansprache „La solennita“ (1941), z7ıtlert nach Marny
Seite der Gesellschaftsordnung, MAt der sıe CNS das Gebiet der Moral grenzt und ın dieses hinüberreicht. Da 1St

nlm unantfechtbare Zuständigkeit der Kirche, urteılen, ob eıne gegebene Gesellschaftsordnung bereinstimme mi1t
der unveränderlıchen Ordnung, die Gott durch das Naturrecht un ın der Offenbarung kundgetan hat.“

7Ie yC®. prinNC. I! I HL Kr
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Gesellschaftlichkeit schließeneinandernl AUS, sondern und wachsen n gle1i-
cher Proportion?®. raft seiINeEeTr Gesellschaftlichkeit ebt der Mensch,der ein viel-

dimensioniıertes Wesen ı1ST, vielfältigen menschlichen Gemeinschaften, ı soz1alen
Ganzkheiten, 1e 1 als Einheiten 1ı der Vielheıit ıhrer Glieder existieren. (36-
rade es 1NNeren Pluralismus der Gesellschaft annn der Mensch Ex1-

NUur politischer orm leben Denn A solche, ı sıch vielfältig difteren-
ierfe Persongemeinschaft, ann iıcht dauernd verbunden bleiben und wiıird iıcht
funktionsfähig ohne C1in ordnendes un: einendes Prinzıp, Aas 1 etzter Instanz
und Intensität die einzelnen und die intermediären Gebilde 1ı eiNeEe umgreifende
Ganzheit gesellschaftlicher Art hineinıntegriert, daß das Wohl des Ganzen und
darın das Wohl des einzelnen verwirklicht WILr Das Medium solcher Ordnung
und Eınung auf das Gemeinwohl hın 1STt der Staat Er verwirklicht Aufgabe
durch die Staatsgewalt reprasentiert durch die egierung, die jeweils konkre-
ten Trägern, anders Monarchie ursprünglichen Stils un: anders
Demokratıie, Erscheinung TI Immer aber 1ST die Staatsgewalt gesellschaftlıche
Gewalt 1nnn des Wortes!® Erst staatlicher Verfaßtheit 1ST

C1iNe menschliche Grofßgruppe Ordnung Dabei 1ST der rad der Durchformung
der Gesellscha f durch die Staatlichkeit un damıt der rad der Unterscheidung
von Staat und Gesellschaft, situationsbedingt und geschichtlich Je verschieden. Im-
INeLr aber bleibt die konkrete Ganzheıt staatlıch durchgeordneten Gesellschaft
C116 reale Einheit ı der Unterschiedenheıit ıhrer Oomente.

Entscheidend für Thema 1ı1ST die Einsicht, da{fß der Existenzgrund der Aat-

lıchen Gewalt, WIC es die Enzyklika: „Pacem ı terris“ 1 noch einmal ausgeführt
hat, das übereinzelne Gemeinwohl 1IST. Dieses 1ST aber eın wertfreies Gebilde,
sondern ein Wesen des Menschen angelegter un vorgegebener Zielwert. Und

eIZNEL der Kirche dieser Rücksicht ı oben bestimmten und begrenzten
ınn eine ehr- und hirtenamtliche Vollmacht auf das gesellschaftliche rgan,das

Staatsgewalt heißt Eın zentrales "Thema der christlichen Gesellschaftslehre wird
den Staat und dıe Staatsgewalt, ıhre Aufgabe un: ıhre Grenze betreffen!?.

Dıie staatlıche Autorität hat eben ıcht blo{( CLE formale, inhaltlich wertneutrale
Integrationsfunktion, sondern 11ST autf objektive Werte bezogen. Das hat allerdings

weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft diese Konsequenz: Der Staat
mu{ des konkret möglichen Gemeinwohls wiıllen den Raum der verfassungs-
mäßigen bürgerlichen Grundrechte un Freiheiten verteidigen und garantıeren.
Es entspricht ıcht NUur der freiheitlichen Demokratıie, die als solche iıcht der

S Grundkonzeption VO  3 Rousseau entspricht sondern auch und gerade dem Natur-

RAHNER- VORGRIMLER, Kleines Theologisches Wörterbuch,
10 Vgl VO' D 58 0N S Beiträge Wörterbuch der Politik IT., Zur christlichen Staatslehre,

Freiburg (1948), 34
11 Johannes Pacem terrıSs,
12 Vgl Lehrschreiben der deutschen Bischöfe über Aufgaben Nı Grenzen der Staatsgewalt, Gustav

Die Katholiken vor der Politik, Freiburg 1958,
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recht tho scherIr 10N, dader Staatalssolcher niemandenbez SIlich be-
stımmter Inhalte ı Gewissen binden kann, wenngleich mMa  e} iıhm es Gewis-
sens willen gehorchen mMu Er hat sıch keine Zuständigkeit ber die Zielwerte
der menschlichen Freiheit. Diese hat der Bürger einen Gewiı1issen selbst
suchen, un bindet sich U, gerade die Autorität der Kirche Allerdings
hat gerade der freiheitlich-demokratische Staat weltanschaulich pluralisti-
schen Gesellschaft die Strenge Verpflichtung, die Bürger gemäß ıhrem Gewissen
leben lassen. Gewiß ı Rahmen der für alle geltenden Verfassung. Diese ann
ber ıcht beliebig sein nd ı1STt ıcht 1LUFr das Ergebnis des Vertragswillens VO  3

liberalistisch-aufklärerischen Sınn utonomen Individuen, sondern mufß ı der
Wesensstruktur der heilsgeschichtlich modifhizierten Wirklichkeit un darın ı Gott

„Dergründen. Wır siınd also durchaus einverstanden, WENN Kreiterling erklärt:
Staat hat die gesellschaftliche Wirkungsmöglichkeit der Kirche rechtlich siıcherzu-
stellen.“ Wenn dem 1ST, dürfte CS aber widersprüchlich SC1IMN, AazZzu och be-
haupten, Aufgabe der Katholiken se1 65 nıcht, die katholische Soziallehre
Angelegenheit des Staates machen. Denn die ben geforderte „gesellschaftliche
Wirkungsmöglichkeit“ erreicht notwendig die staatliche Ebene, 65 müßte enn
wıder die Intention VO  $ Kreiterling ıberalistischen ınn die Existenz
total staatstreien Diımension für die Gesellschaft behauptet werden.

Wesen und Funktiıon christlicher Parteıen

aß i der (ın sich unklaren) theologischen Voraussetzung Kreiterlings der Be-
griff cQhristlichen Parteı Wirklichkeit ein Unbegriff 1ST, dürfte deutlich

Ageworden SC11H. Wenn der Staat dezıidiert welrlich 1STU, ann IMNUSsSeNMN es auch die
politischen Parteıen, die auf iıhn bezogen sind und n tragen, sSC1M©. Dann gilt der
schon Puy A „Ihre der christlichen Parteıen) trügerische Grundlage hat
sıe C1iNe seltsam zwielichtige Rolle spielen lassen“ (62) Wır haben diese rund-
lage ben korriglert. Wır behaupten daher, dafß Christlichkeit un! Politik ı aller
tormalen Unterschiedenheit INNCICIL, seinshatftten Zusammenhang an-

der haben Es 1STt der Zusammenhang von Staat und christlicher Religion über-
haupt Es ann demnach grundsätzlıch cQhristliche Parteien geben. VWır verstehen
darunter solche, die ausdrücklich und programmatisch willens sind, als Parteı iıhre
Politik sozialethischen Werten 0)  1  N, 1e 1 der von der Kırche
ewahrten un verkündigten Offenbarung Jesu Christi enthalten S1Nd. Dazu C
hören nach katholischer Auffassung auch ıJeENC ein Sollen begründenden seinshaften

pvStrukturen, die der cOQhristozentrisch verfaßten Schöpfung von Gott eingepragt
sıch als metaphysische allen Stadien der Heıls- und Unheilsgeschichte der
Menschheit durchhalten und dem Tun, auch und gerade dem politischen vorgege-
ben und sittlich aufgegeben S1N. Politik 1ST das dürfte ach allem, W a4s WITFr ZEeSAgL
haben, klar SC1IN, eben nıcht ein wertfreies Handeln, allein VvVon £alsch Ver-

standenen Staatsrason bestimmt. er Christ 1STt eın Machiavellist der Ethik und
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Hans Walf

Politik trennt!® Auch 1e SPD bekennt sıch bekanntlich Grundwerten des
Sozialısmus > hne sSie allerdings als Parteı relig1ös begründen und etztlich

sichern. Auf solche Grundwerte 1ST dıe Kırche gemäfß iıhrem Auftrag bezogen
Somıit 1ST der zustiımmend Aatz VvVon arl Arnold: „Die Politik hat MIiLt dem
Dogmatischen und dem kirchlichen Lehramt nl  chts tun (63), ohne notwendige
Unterscheidung formulıiert, falsch (Arnold korrigiert S1' sofort selbst WI1EC Krei-

terling mißbilligend bemerkt.)
Wenn demnach C1inNne christliche polıtısche Parteı als solche ıcht durch C1iMN Un

Wesen, sondern durch An rechtmälfßsige VWeıse, politisch denken un handeln
arakteriısıiert IST, annn annn INan ezug autf ıhre konkrete Etablierung Nnur noch
die Opportunitätsirage stellen CGGanz abgesehen VO  3 den tatsächlichen, der Bun-
desrepublik historisch gewordenen Verhältnissen, scheint INan diese rage be-
Nniworten 1LL11USSECIN: In weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft der
soziologısch dıe Kiırche, auch der Differenzierung der Konfessionen, NUuUr als eine

Grofßgruppe neben anderen auftreten kann  14  9 dürfte sinnvoller VWeıse ıhr grund-
sätzlıches gesellschaftspolitisches Ordnungsbild besten Mediıum VO  3 politi-
.sCh€fl Parteıen, die S1' ausdrücklich diesem bekennen, wirksam werden. Denn

ezug auf C1iNeC konkrete politische Ordnung Gemeinwesens, das
weltanschaulichen Pluralismus EXISTIEFT, wird alles aut vertretbaren

Kompromiß hinauslaufen. In der Auseinandersetzung MT JE verschiedenen DPar-

3CH; die das unterstellen WIrLr ohl echt SiNne andere politische Ordnungs-
vorstellung auch entscheidenden Punkten haben, müßte der christliche Stand-
punkt nach Möglichkeıit ZUr: Geltung gebracht werden Das WAare aber schwier1iger,
wenn iınnerhalb Parteı dieser Standpunkt erst och durch Kompromi(ß
also gebrochen, ZUF Geltung kommen könnte!® Das ließe die christliche Sache
(Sanzen WECNISCI wirksam werden Daiß 1er noch besondere Probleme, die
die verschiedenen christlichen Bekenntnisse angehen, liegen, 1ST uns ohl bewußt
S51C siınd aber als kleineres UÜbel durchzustehen Wenn sıch allerdings JC
verschiedene Parteien ausdrücklich christlichen Sozialethik bekännten und
Tre Diıfterenzen sıch LU treıen Raum hielten!®, dem die Kırche
Hinblick auf konkrete Ordnung ein amtlıches Wort hat, WAaTe das
VO  \n ıhr Aaus gesehen begrüßen Denn eZzug auf den Weg, auf dem das gle1-
chem i1ınn verstandene und ergriffene Gemeinwohl verwirklichen 1STt braucht es

Christen keineswegs C1NC einhellige Meınung geben S1e WT auch be1 der
Kompliziertheit der politischen Verhältnisse unwahrscheinlich!?

Eıne letzte Bemerkung se1l noch ZU Kapitel: „Kırche und Sozialdemokra-
tiıe  D (68), ZESLALLEL. Wenn die SPD die Weltlichkeit VO  e} Staat; Politik un politi-

Vgl Fr CHMOLZ, Zerstörung UN Rekonstruktion der Politischen Ethik, München 1963,
„Die 1r'! als solche 1STStaatslexikon8®, nach ıhrem CISCNCH Selbstverständnis 1Ur

Wirklichkeit Il anderen Gesellschaften pluralen Welr“ (K Rahner)
15 Vgl BECKEL IRIESCH Wohin Teuert die SPD® Osnabrück (1961) 16 Vgl Anm
17 Grundsätzliches ber Parteı uUNı Parteıen, Stımmen der Zeit 124 (1933), 145 f
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scher Partei im Si nne von Kféiterling versicht Ä1‘nd> ’géradé das 1STt die ':'f'hege, die
dieser vertritt dann würden auch iıhr gegenüber alle jene Bedenken gelten, die
wır 1er ausgesprochen haben och abgesehen davon: Wır S1IN! der Überzeugung,
da{ß der Christ die „Grundwerte“, die auch politisch bedeutsam siınd, ausdrücklich in
(IOtt begründen sollte. Und das nıicht 1Ur SOZUSASCN privat und als einzelner das
gesteht die SPD ausdrücklich sondern auch als Mitglied einer politischen
Gruppe, die sıch als solche denselben, relig1ös begründeten axımen bekennt.
VWeiterhin: „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarıität ® als Grundwerte des SO712-
listischen Wollens“ (Godesberger Programm) nehmen, wenn ımmer InNnan konse-
quent denkt, eın verschiedenes Gesicht in Je verschiedener Begründung: „1N christ-
lıcher Ethik, 1mM Humanısmus un in der klassıschen Philosophie“ (Godesberger
Programm), Jeder Kenner der genannten geistigen Mächte wırd das sotort
zugeben. Miıt anderen Worten: Der freiheitliche Sozialısmus muüßte se1ne „Grund-
werte“ iınhaltlıch gCNAUCI klären. YSt annn ware eine zureichende Stellungnahme
Von christlicher Seite Aaus möglich. Endlich: Der demokratische Soz1ialısmus soll
gewiß keine etzten Wahrheiten „verkünden“, sollte sıch aber solchen be-
kennen. Denn diesen hängt unabdıngbar das Menschenverständnis, die Deu-
Lung dessen, W as der Mensch 1sSt und W 4S se1iın hat Damıt 1st aber auch ein
spezifisches Verständnis VO  « Kırche un: Staat: Von Staat und Gesellschaft und F

zuletzt VO  } Gestalt und Gestaltung der Politik gegeben. Denn diese MUuU auf den
wirklichen Menscher; als ıhrem Ausgangs- und Endpunkt bezogen bleiben.

Wenn Leo 111 1n seinem Rundschreıiben: „Immortale Dei“ (1885) die grund-
sätzlıche Haltung der Kirche den verschiedenen Staatsformen klärte un Aa US5-

führte, daß sıch die kırchlichen Grundsätze keineswegs irgendwelche der
(natürlich naturtrechtlich gerechttertigten) Staatsformen aussprechen!®, findet
1uUs AI hohe Worte ber den Wert der Demokratie. Er obt das „gewissermaßen
natürliche Verlangen der Menschen), die Zügel des eigenen Geschicks MM1T größerer
Selbständigkeıit als ehedem in die Hand nehmen“ un begrüfßst C5S, da{ß s1e „ein
Regierungssystem fordern, das mehr 1m Einklang mıiıt _ der Würde un Freiheit der

Bürger steht“19, In der Tat, WECNN siıch auch die Kirche grundsätzlich keine
Staatsform ausspricht, „VOFrauSsgeSseTZT, da{fß S1e 1n sich geeint ISt; dem Wohl der

Bürger dienen“ 2 annn annn doch bestimmter geschichtlicher Stunde eine
bestimmte gefordert se1n. uch ım Bereich des Politischen 1St ıcht allen Zeıten
alles sinnvoll möglich, und manchen Zeıten 1St ein Bestimmtes auch VO Gott
her gefordert. Ist heute die Stunde der Demokratıie? Wır möchten es hoften Wıe
immer INa  ; aber diese rage beantworten mag, das eine 1St sicher, die demokratı-
sche Staatstorm einen großen rad Reife un Verantwortungsbewußt-
se1n der Burger, zuma|l der, die das olk politisch vertreten, VOTAauUsS. Dazu aber

Leo XI1H.; mmortale De:,; yıtiert nach Marmy 841

"TZ-GRONER, Aufbau und Entfaltung des gesellschafllichen Lebens. Soziale Summe 1us’ AIr 3 Bde rei-

burg/Schweiz, 3469, "TZ-GRONER 347_1
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ha C111 ren Magna Charta der Dem kratie eind inglich
mahnendeWorte gefunden. „Da der Schwerpunkt normalen Demokratie 1ı

Volksvertretung ruht, VO  e} der die politischen Strömungen 1 alle Gebiete
des öffentlichen Lebens ausgehen — ZUuU Guten ıWI1e ZUuU Schlechten 1ST die Frage
nach der sittlichen Höhe der praktıschen Eıgnung und den geistigen Fähigkeıten
der Abgeordneten für jedes olk MI1Ltt demokratischer Regierung eine rage VO  e}

Leben un Tod C6 21 Man wırd leider icht können, daß diese Worte allen,
denen die Sorge das gEMEINSAME und öftentliche Wohl anvertraut 1ISTt der
Demokratie sınd das alle ihrer Stellen  1 ihrer Weıise Fleisch und Blut

übergegangen Sind. Wır haben ıcht den Eindruck, daß überall, besonders 1 Re-
den un Publikationen, ]JENC Faırness herrscht die siıch ıcht gestattet, Aaus dem
politischen Gegner Feind machen, die vielmehr streng und von sich sel-
ber absehend auf die Sache un Nur auf S1IC hinschaut.

Verkürzte Jugend
O  5 eorg Straßenberger 5 ]
7

Heute sind die Menschen allgemeinen größer als früher. Dıie Statistik stellt
fest, dafß be Erwachsenen Durchschnitt 6—10 größere Körperlängen gCc-
messen werden als die Jahrhundertwende. Diıeses vergrößerte Längenwachs-

A tum geht aber auch beschleunigt VOoOr S1 13 14jährige ZC1CH bereits 1718
größere Maße, als Inan S1€e VOr Z W EeI Generationen als Norm betrachtet hat. Mit
diesem beschleunigten Längenwachstum verbindet siıch C1in beschleunigtes allgeme1-
11CS5 Wachstum, dafß heute Jugendliche durchschnittlich EJahre früher, als
iNna  ; 65 sollte, geschlechtsreif werden.

Dıieses beschleunigte Wachstum M1 verfrühter Reife, „Akzeleration“ genannt,
bleibt aber i wesentlichen autf das Körperliche beschränkt:; die geistig-seelische
Entwicklung hält damıt nıcht Schritt. Dadurch entsteht zwischen körperlicher und

A

ge1ISsLLgEr Entwicklung eCin Verhältnis, das ıcht ausgeglichen 1St,das man als
„schief“ empfindet, eine Spannung, die INan ohl ıcht mehr als naturgegeben be-
zeichnen ann. Keıin Wunder, WECNN Aaus diesem Mißverhältnis annn auch Erzie-

_ hungsschwierigkeiten erwachsen, die eiNe rühereZeıt ıcht gekannt hat

91 UTZ GRONER 3484
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